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Ordnung für die Ehrung von Ehrenamtlichen 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

 

I. Geltungsbereich 
Das freiwillige Engagement ehrenamtlich Tätiger ist tief in der christlichen Tradition verwurzelt und 
stellt einen unverzichtbaren Beitrag für das kirchliche Leben in vielen Bereichen dar. Eine sich über 
Jahre hinweg erstreckende ehrenamtliche Tätigkeit eines Kirchenmitglieds verdient daher eine beson-
dere Würdigung und Auszeichnung. Das Bischöfliche Ordinariat stellt für die Ehrung von Ehrenamtli-
chen den Trägern kirchlicher Einrichtungen Ehrenurkunden und silberne Ehrennadeln zur Verleihung 
an verdiente Ehrenamtliche bereit. Mit der Verleihung der Urkunde und der silbernen Ehrennadel sind 
die Anerkennung der für die Kirche und ihr Wirken erbrachten Leistungen des Ehrenamtlichen sowie 
der Dank für das langjährige Engagement verbunden. Die Verleihung der Urkunde und der silbernen 
Ehrennadel ist für dieselbe Person nur einmal möglich. 

 

II. Antragsverfahren 
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart, die Dekanate der Diözese, die Kirchengemeinden sowie die kirchli-
chen Verbände und Vereine in der Diözese können die in ihrem Zuständigkeitsbereich wirkenden 
Ehrenamtlichen für langjährige und verdienstvolle Tätigkeiten ehren. Bei den Dekanatgeschäftsstellen 
kann eine Blanko-Ehrenurkunde und eine Ehrennadel in Silber mit einer Martinusdarstellung gegen 
Kostenersatz in Höhe von 20,- Euro bestellt werden. Der Leiter bzw. Vorsitzende der Einrichtung, der 
der zu Ehrende angehört oder in dessen Zuständigkeitsbereich der zu Ehrende ehrenamtlich gewirkt 
hat, beantragt beim Dekanat die Ehrenurkunde und Ehrennadel gegen Kostenersatz. 

 

III. Voraussetzungen der Ehrung 
1. Mitglieder des Kirchengemeinderats, des Dekanatsrats und des Diözesanrats können nach einer 

mindestens 15-jährigen Mitgliedschaft in diesen Gremien mit der Ehrenurkunde und der Ehren-
nadel in Silber geehrt werden. 

2. Langjährige und verdienstvolle ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gemeinden 
und kirchlichen Institutionen können – soweit diese Einrichtung keine eigenen Ehrungen vor-
sieht – nach einer mindestens 15-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit mit der Ehrenurkunde und 
der Ehrennadel in Silber geehrt werden. 

 

IV. Vollzug der Ehrung 
Der Leiter bzw. Vorsitzende der unter II. genannten Einrichtung, der der zu Ehrende angehört oder in 
dessen Zuständigkeitsbereich der zu Ehrende ehrenamtlich gewirkt hat, stellt die unter III. angeführten 
formalen Voraussetzungen für die Ehrung fest und beantragt beim Bischöflichen Ordinariat die Eh-
renurkunde und Ehrennadel gegen Kostenersatz. Die Ehrenurkunde und die silberne Ehrennadel sind 
in einer Feierstunde oder einer anderen würdigen Form dem zu Ehrenden zu verleihen. 
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V. Inkrafttreten 
Die Ordnung tritt am 1. November 2009 in Kraft. 


